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das kann man, denke ich, so pauschal nicht beantworten. es kommt immer auf den bedarf an.
hier in bayern bekommst du nix angerechnet - soweit ich weiß -, aber wenn der bedarf steigt,
dann kommst du in der nächsten runde einfach dran. es besteht neben der verbeamtung aber
immer die möglichkeit eines angestelltenvertrages, der auch unbefristet vergeben werden
kann.
viele, die ich kenne, die nicht mit mir in den staatsdienst gerutscht sind, bewarben sich bei den
städten. dort gabs die verbeamtung dann auch jenseits der üblichen schnitte. weiß nicht, ob
das in nrw auch so gehen kann.

grüße

h.
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